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4 9 2 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Abgeltung von Mehrleistungen im Rahmen von
Schulversuchen

4 9 3 . Verordnung: Statistische Erhebungen zur Studienberechtigungsprüfung
4 9 4 . Verordnung: Schulfreierklärung des Samstags für einzelne Klassen des Bundesoberstufenrealgym-

nasiums Grieskirchen
4 9 5 . Kundmachung: Aufhebung des ersten Satzes des § 6 Abs. 2 des Statuts der Wohlfahrtseinrichtungen

der Bundesingenieurkammer durch den Verfassungsgerichtshof
4 9 6 . Kundmachung: Aufhebung von Teilen des § 18 Abs. 1 und des Abs. 2 des Außenhandelsgesetzes

1984 durch den Verfassungsgerichtshof

492. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht, Kunst und Sport vom 16. Juni
1986, mit der die Verordnung über die Abgel-
tung von Mehrleistungen im Rahmen von

Schulversuchen geändert wird

Auf Grund des Artikels III der 28. Gehaltsge-
setz-Novelle, BGBl. Nr. 396/1975, wird im Einver-
nehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundes-
minister für Finanzen verordnet:

Artikel I

Die Verordnung des Bundesministers für Unter-
richt und Kunst, BGBl. Nr. 104/1976, über die
Abgeltung von Mehrleistungen im Rahmen von
Schulversuchen in der Fassung der Verordnungen
BGBl. Nr. 483/1977, 146/1979, 422/1980 und
36/1985 wird wie folgt geändert:

Im § 1 Z 5 lit. a wird der Ausdruck „Religion
(katholisch)" durch den Ausdruck „Religion
(katholisch, evangelisch)" ersetzt.

Artikel II

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. September
1985 in Kraft.

(2) Für die Zeit vom 1. September 1984 bis
31. August 1985 wird der Ausdruck „Religion
(katholisch)" in § 1 Abs. 5 lit. a der in Artikel I

genannten Verordnung durch den Ausdruck „Reli-
gion (katholisch), Religion (evangelisch, sofern
Wahlpflichtgegenstand)" ersetzt.

Moritz

493 . Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 20. August
1986 über statistische Erhebungen zur Stu-

dienberechtigungsprüfung

Auf Grund des § 18 Abs. 4 des Studienberechti-
gungsgesetzes, BGBl. Nr. 292/1985, wird im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister im Bundes-
kanzleramt verordnet:

Statistische Erhebung

(1) Anläßlich der erstmaligen Einbringung eines
Antrages auf Zulassung zur Studienberechtigungs-
prüfung hat der Bewerber ein statistisches Erhe-
bungsformular nach dem Muster des Anhanges
auszufüllen.

(2) Die ausgefüllten Erhebungsformulare sind
von der Universitätsdirektion zu sammeln und dem
Österreichischen Statistischen Zentralamt zur stati-
stischen Bearbeitung zu übermitteln.

Fischer
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494. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht, Kunst und Sport vom 25. August
1986, mit der der Samstag für einzelne Klassen
des Bundesoberstufenrealgymnasiums Gries-

kirchen schulfrei erklärt wird

Auf Grund des § 2 Abs. 9 des Schulzeitgesetzes
1985, BGBl. Nr. 77, wird verordnet:

Für die 6., 7. und 8. Klasse des Bundesoberstu-
fenrealgymnasiums in Grieskirchen, Oberöster-
reich, wird für das Unterrichtsjahr 1986/87 der
Samstag schulfrei erklärt.

Moritz

4 9 5 . Kundmachung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 1. September 1986
über die Aufhebung des ersten Satzes des §6
Abs. 2 des Statuts der Wohlfahrtseinrichtun-
gen der Bundesingenieurkammer durch den

Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 5 B-VG wird kundge-
macht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 12. Juni 1986, G 234/85-19, V 65/85-19,
den ersten Satz des § 6 Abs. 2 des Statuts der Wohl-
fahrtseinrichtungen der Bundes-Ingenieurkammer,
erlassen vom Kammertag am 30. Juni 1970, kund-
gemacht im Teil „Amtliche Nachrichten der Bun-
des-Ingenieurkammer sowie der Ingenieurkam-
mern für Wien, Niederösterreich und Burgenland,
für Steiermark und Kärnten, für Oberösterreich
und Salzburg und für Tirol und Vorarlberg" in der

Zeitschrift „Konstruktiv", Nr. 72, vom 21. April
1980, als gesetzwidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Mai
1987 in Kraft.

Übleis

496. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
2. September 1986 über die Aufhebung von
Teilen des § 18 Abs. 1 und des Abs. 2 des
Außenhandelsgesetzes 1984 durch den Verfas-

sungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 5 und 6 B-VG und gemäß
§ 64 Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes
1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 13. Juni 1986, G 1/86-6, dem Bundeskanz-
ler zugestellt am 21. August 1986, im §18 des
Außenhandelsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 184, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 11/1985,
die Worte „und in den Fällen des § 17 Abs. 2 und 3
auf Einziehung" im Abs. 1 erster Satz und die
Worte „Strafurteil" und „Beschluß" und die Klam-
mern um das dort zweimal verwendete Wort
„Bescheid" im Abs. 1 letzter Satz sowie den Abs. 2
als verfassungswidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Mai
1987 in Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Vranitzky


